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Meinen Eltern





Vorwort

Diesem Buch liegt meine im Wintersemester 2024/2025 von der Rechtswissen
schaftlichen Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität Jena angenommene Dis
sertation zugrunde. Wesentlich neue Erkenntnisse sind seit der Eröffnung des Pro
motionsverfahrens nicht hervorgetreten. Aus diesem Grund habe ich meine Dis
sertation so in den Druck gegeben, wie sie mit dem Prädikat „summa cum laude“ 
bewertet wurde.

Zu großem Dank bin ich meinem Doktorvater, Herrn Professor Dr. Christian 
Fischer, für die Betreuung meiner Promotion verpflichtet. Er ließ mir den notwen
digen Raum für meine wissenschaftliche Entfaltung, stand mir aber auf Wunsch 
auch mit fachlichem Rat zur Seite. Zudem hat er mir während meiner Tätigkeit an 
seinem Lehrstuhl, welche mir große Freude bereitete, stets die Zeit gewährt, die ich 
für die Erstellung der Dissertation benötigte. Bei dem gesamten Lehrstuhl möchte 
ich mich für die schöne Zeit bedanken. Ein besonderer Dank gilt dabei Herrn Se
bastian Reiche. Die zahlreichen fachlichen Diskussionen mit ihm haben zum Ge
lingen meiner Dissertation beigetragen.

Herrn Professor Dr. Jan Dirk Harke bin ich für die schnelle Anfertigung des 
Zweitgutachtens verbunden. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Der Studienstif
tung des Deutschen Volkes danke ich für die großzügige Förderung meiner Pro
motion mit einem Stipendium. Dem Verlag danke ich für die Aufnahme meiner 
Dissertation in sein Programm.

Von ganzem Herzen danke ich meiner Familie, in erster Linie meinen Eltern, 
Frau Uta Thelemann und Herrn Ralf Kirmse-Thelemann, für ihre bedingungslose 
Unterstützung, auf die ich mich in jeder Lebenslage verlassen kann. Ohne sie wäre 
ich nicht dort, wo ich heute bin. Mein Vater und meine Schwester, Frau Alexia 
Thelemann, haben mir zudem durch das Korrekturlesen meiner Dissertation Hilfe 
geleistet.

Großer Dank gebührt außerdem meinen Freundinnen und Freunden, die mich in 
den Jahren der Erstellung meiner Dissertation begleitet haben. Hervorheben möchte 
ich Frau Franziska Lohan, welche mich in Phasen des Zweifelns stets ermutigt und 
zudem ebenfalls das mühevolle Korrekturlesen meiner Dissertation auf sich ge
nommen hat, sowie Frau Lisa-Marie Menzel, welche die Erstellung der Dissertation 
vor Ort miterlebte und wichtige Motivationsarbeit leistete.



Schließlich möchte ich mich ganz besonders bei meiner Partnerin, Frau Ines 
Körber, bedanken: Für ihre Liebe und Unterstützung. Ich bin glücklich, die beson
deren Momente meines Lebens mit ihr teilen zu dürfen.

Düsseldorf, im Mai 2025 Marian Thelemann
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